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Anordnung
über die Bildung des Großhandelskontors für 

Haushaltchemie.

Vom 30. Juni 1955
' r

In Durchführung des Abschnittes C Ziff. 2 des Be
schlusses des Ministerrates vom 5. August 1954 über 
Maßnahmen zur weiteren Entwicklung des Handels 
(GBl. S. 699) wird im Einvernehmen mit dem Ministe
rium der Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Mit Wirkung vom I. Juli 1955 wird das Großhan

delskontor für Haushaltchemie gebildet. Es ist dem 
Ministerium für Handel und Versorgung unterstellt.

(2) Das Großhandelskontor für Haushaltchemie be
steht aus der Zentralen Leitung und den Niederlassun
gen. Die Zentrale Leitung des Großhandelskontors für 
Haushaltchemie hat ihren Sitz in Berlin. Die Zahl und 
den Sitz der Niederlassungen des Großhandelskontors 
für Haushaltchemie bestimmt das Ministerium für 
Handel und Versorgung.

S 2
(1) Die Zentrale Leitung und die Niederlassungen des 

Großhandelskontors für Haushaltchemie sind juristische 
Person und Rechtsträger des ihnen übertragenen Volks-, 
eigentums.

(2) Die Zentrale Leitung des Großhandelskontors für 
Haushaltchemie ist Haushaltsorganisation. Ihre Mittel 
werden im Haushalt der Republik bei dem Ministe
rium für Handel und Versorgung veranschlagt.

(3) Die Niederlassungen des Großhandelskontors für 
Haushaltchemie sind Betriebe im Sinne des § 1 der Ver
ordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen zur Ein
führung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungs
führung in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
(GBk S. 225).

(4) Der Zentralen Leitung des Großhandelskontors für 
Haushaltchemie obliegt die Anleitung und Kontrolle der 
Tätigkeit ihrer Niederlassungen.

§ 3
(1) Die Deutsche Handelszentrale Haushaltchemie 

wird mit Wirkung vom 30. Juni 1955 aufgelöst.
(2) Der Übergang der Bilanzwerte von der Deutschen 

Handelszentrale Haushaltchemie auf das Großhandels
kontor für Haushaltchemie wird durch eine gemein
same Anweisung des Ministers für Schwerindustrie und 
des Ministers für Handel und Versorgung geregelt

(3) Grundlage für den Übergang der Bilanzwerte sind 
die Schlußbilanz der Deutschen Handelszentrale Haus
haltchemie per 30. Juni 1955 und die Eröffnungsbilanz 
des Großhandelskontors für Haushaltchemie per 1. Juli 
1955.

(4) Der Übergang der Bilanzwerte ist steuerfrei.


